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Brüssel, 02. November 2006 
 
Pressemitteilung 50 
 
Schwab: Antwort der Kommission auf Anfrage unbefriedigend 
Vereinbarkeit des "Schienenbonus" mit der EU - Umgebungslärmrichtlinie 
 
Der südbadische Europaabgeordnete Dr. Andreas Schwab hat mit Enttäuschung auf die Antwort 
der Europäischen Kommission auf seine Anfrage zum so genannten 'Schienenbonus' reagiert. 
"Die Antwort, die ich diese Woche erhalten habe, ist nicht zufrieden stellend", so der 
Europaabgeordnete. Die EG-Richtlinie zum Umgebungslärm räume den Mitgliedsstaaten die 
Möglichkeit ein, Lärmgrenzwerte festzulegen, so die Kommission. Die von den deutschen 
Behörden festgelegten Grenzwerte für Umgebungslärm und die pauschalen Abschläge seien 
damit mit dem europäischen Recht vereinbar. "Unter welchen Bedingungen aber derartige 
Abschläge möglich sind, wird aus der Antwort der Kommission nicht klar", so Schwab. "Dem 
wird nochmals konkret nachzugehen sein." 
 
Nachdem sich die Diskussion über die Planungen der Bahn für den Bau des 3. und 4. Gleises am 
Oberrhein in den letzten Wochen verstärkt hat, war Schwab zu der Überzeugung gelangt, dass 
auch im Interesse der Bahn und der Planungsbehörden die Vereinbarkeit des Schienenbonus mit 
europäischen Recht zügig zu klären ist. 
 
Nach der deutschen Verkehrslärmschutzverordnung für Straßen- und Schienenverkehr sind 
Immissionsgrenzwerte festgelegt, bei deren Überschreitung von schädlichen 
Umwelteinwirkungen auszugehen und Lärmschutz zu gewähren ist. Beim Schienenlärm wird 
vom ermittelten Beurteilungspegel ein pauschaler Abschlag von 5 dB(A) vorgenommen 
("Schienenbonus").In Deutschland wird damit der Schienenlärm gegenüber Straßen- als auch 
Luftverkehrslärm privilegiert.  
 
Schwab abschließend: "Für die Bevölkerung in der Oberrheinebene ist die Klärung der Frage von 
großem Interesse, da im Zuge der Trassenplanung für das 3. und 4. Gleis der Umfang des 
Lärmschutzes hiervon abhängt." 
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